
26.Beiblatt Be~blatt sr Parlamentskorre8Rpndepz , 

257/3 Anfr@ße 

der Abg. ,1)r. P t e i te r, Her z eIe und Genossen 

an die Bundesregieruns, 

2. Feber 1955 

betreffend die Anführung der ~artei~ugehörigkeit in Leumundenotene 

-.-.-.-
. Die Registrierung von Personen wegen ihrer ehemaligen Parteizugebörig­

kelt iat eine Maßnahmet die dem freibeitlichen und demokratischen Prinzip 

wider8pricht. Diesen Widerspruch hat der NatiQllslret 1nsow,eit zu 'beseitig~ul 

versuoht, als er am 13. Juli 1949 das Bundesverfassungsgeeetz übor die,Strei_ 

ohu.ng minderbelasteter Personen aus' den Regietrierungslisten beschlossen hat. 

Wenn ~ie8e, Stre1chung einen prakt1scben B1nn haben 8011, kann er wobl 'nur 

darin gelegen ~e1n, daS VOIll Zeitpunkte des Inkrafttretens des t;lwähnten Ge­

setzes an die Tatsacl:).6 der Registr,ierung beziehungsweise der früheren Parlei­

lugeharigke:L t :Ln amtliohen Zeugnissen und ,Auskünften nicht mehr erwähnt wer-
, ' . 

den darf. Mit diesem ~inn des Streichungsgesetzes steht daher die Praxis der 

Verwaltung~beh~rden, insbesondere der .Pol1zeibeh~rden,im Widersprucl1, daß 

~ie nooh im Ja~e 1955 in amtlichen Auskünften über den Leumund einer Person 

in mtaatsbürgerlicher Hi~sicht a~sdrücklich feststellen, "daß X.I~ als Min­

derbelasteter gemäß § ::t. des Bundesverfassungsgeeetzee vom l3.7.l94~ BGBltNr. 

162. aue d~r Regietrierungsliste der ehemaligen Nationalsozialisten gestriohen 

wurde tt • Dürfen doch eelbst getilgte Verurteilungen in Auskünften des 8traf­

registeramtee, 1n Führungszeugnissen und Leumundsauakün!ten.niht ausgewiesen 

noch darin auf irgendeine andere Art ersichtliQh gemacht werden. (§7 des 

filgungsges'etzes 1951, BGBlo Nr.l55) 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an die Bundesregierung die 

An ! rag E1.s. 

Ist die Bundesregierung bere1 t, anzuordnen, . daß in Führungszeugn:l"eeen 

und amtliohen Auskünften die Tat sache, daß jemand als ~inderbelasteter in 

der Registrierungs1iste für ehemalige Nationalsozialisten verzeiohnet war und 

seither auf Grund des Bundesverfassungegesetzes vom l3.7.1949$ BGBlcNr~l61, 

gestriohen wurde, nicht mehr erwähnt werden darf? 

".-0·0"0-.-"-
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